Barrierefreiheit

Es gibt DIN-Normen zur barrierefreien Gestaltung, die wichtigsten sind die DIN 18024 und 18025. Diese DIN-Normen sind nicht verbindlich. Sie sind aber eine Richtschnur. Dabei darf aber auf keinen Fall vergessen werden, dass sie nicht die Bedarfe aller Menschen mit Behinderungen berücksichtigen. Eine zeitgemäße Überarbeitung dieser Normen ist vorerst gescheitert. Wichtiger als die genaue Umsetzung dieser Normen ist das Verständnis der Barrierefreiheit als ein Design für alle.  

Barrierefreiheit ist mehr als nur Zugänglichkeit  

Die folgenden Beispiele möchten verdeutlichen, dass es nicht nur um die Bedarfe von Rollstuhlfahrerinnen[1] geht. Diese sind in der Öffentlichkeit weitgehend bekannt. Die Anforderungen, die andere Menschen mit Behinderungen an die Barrierefreiheit stellen, viel weniger. 

Die Bühne eines Veranstaltungsraums sollte nicht nur über Stufen sondern auch über eine Rampe erreichbar sein. Die Stufen müssen über einen Handlauf verfügen, der von der ersten bis zur letzten Stufe reicht. Die Bühnenräder sollten kontrastreich markiert und mit Aufmerksamkeitsstreifen versehen sein. Unter solchen Bedingungen können sich auch sehbeeinträchtigte oder blinde Menschen auf einer Bühne orientieren. 

Der Zuschauerraum sollte eine variable Bestuhlung haben, damit z. B. auch Rollstuhlfahrerinnen ihren Sitzplatz frei wählen können. Um Menschen nicht auszuschließen, die nicht lange Stehen können, sollte es neben Steh- auch immer Sitzmöglichkeiten geben. Dies erleichtert auch kleinen Menschen und Rollstuhlfahrerinnen ein Gespräch mit anderen. Schwerhörige Menschen benötigen eine Induktionsschleife im Veranstaltungsraum, um barrierefrei kommunizieren zu können. 

Generell sollte das Zwei-Sinnen-Prinzip vorherrschen: Alles was zu hören ist, ist auch zu sehen und umgekehrt. Sehbeeinträchtigte und blinde Menschen brauchen ein Leitsystem zu einem zentralen Informationspunkt. Visuelle Informationen müssen kontrastreich gestaltet werden. Schriften müssen möglichst groß und klar sein. Für Menschen, die schlecht deutsch lesen können, sind Symbole an Stelle von Worten hilfreich. Für schwerhörige und gehörlose Menschen sind besonders da, wo sich wenige Menschen aufhalten, wie auf dem WC, visuelle Alarmsysteme extrem wichtig. Bei einer Diskussionsrunde ist einer sehbeeinträchtigen oder blinden Teilnehmerin oder Zuhörerin vielleicht schon damit geholfen, wenn ihr jemand sagt, wer wo sitzt. Die Orientierung im Raum kann dadurch erleichtert werden, wenn jemand mitteilt, wo sich die wichtigsten Punkte befinden. Es wird von den meisten Menschen mit Behinderung positiv aufgenommen, wenn jemand ihnen auf eine zurückhaltende Art und Weise Hilfe anbietet. Die Betroffene muss aber selbst entscheiden können, ob und wie sie die Hilfe möchte. 

Schließlich gibt es gute Gründe, warum Barrierefreiheit nicht immer in vollem Umfang umgesetzt werden kann. Dann gilt es, diese Gründe offen und nachvollziehbar zu vertreten und zu zeigen, dass das Bewusstsein besteht, es gibt Menschen, die dadurch von der Teilhabe ganz oder teilweise ausgeschlossen sind. 

 

Nicht alle Anforderungen scheinen mit den derzeitigen Vorgaben vereinbar zu sein 

 

Die Diskussion der Beispiele hat besonders bei der barrierefreien Bühne gezeigt, dass die rechtlich vorgeschriebene oder sogar mögliche Barrierefreiheit nicht immer mit der tatsächlich gewünschten deckungsgleich ist. Konkret lassen die bauordnungsrechtlichen Vorschriften die Gestaltung einer Bühne in der beschriebenen Weise nicht zu. Dort gilt es im Einzelfall kreative Lösungen zu finden. Vielleicht ist auch eine landespolitische Intervention notwendig. Ein Problem scheint zu sein, das der § 55 Bauordnung NRW, der die Barrierefreiheit im Baurecht regelt, zwar für „Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind“ und damit eindeutig für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gilt. Er bezieht sich aber nur auf die dem „allgemeinen Besucherverkehr dienenden Teilen“. Es ist Auslegungssache, was darunter fällt. 

 

Barrierefreiheit muss mehr als ein Lippenbekenntnis sein  

Ein weiteres Problem ergibt sich daraus, dass der § 4 Behindertengleichstellungsgesetz nur für Neu- und Umbauten gilt, nicht aber für Sanierungsmaßnahmen wie im Fritz-Henßler-Haus. Damit besteht in einem solchen Fall keine gesetzliche Verpflichtung zur barrierefreien Gestaltung. Bei den planerisch und finanziell Verantwortlichen scheint sich noch nicht die Erkenntnis durchgesetzt zu haben, dass es sinnvoll ist, über die gesetzliche Verpflichtung hinaus im Rahmen der Möglichkeiten, dennoch barrierefrei zu gestalten. Es wurde darüber nachdacht, in den kommunalpolitischen Gremien Forderungen in diese Richtung zu formulieren. 

 

Kontrovers wurde diskutiert, inwieweit es sinnvoll sein kann, für die barrierefreie Gestaltung bestehender städtischer Einrichtungen private Finanzierungen einzuwerben. Einerseits würden dadurch evtl. Einrichtungen barrierefrei, die es ohne diese Mittel auf absehbare Zeit nicht würden. Andererseits ist zu bedenken, ob damit nicht politisch ein falsches Zeichen gesetzt würde. Die Stadt Dortmund hat sich 2003 mit dem Beitritt zur Erklärung von Barcelona verpflichtet, u.a. ihre Gebäude barrierefrei zu gestalten. Es ist die Frage, ob sie aus ihrer Verantwortung entlassen würde, wenn alternative Problemlösungen gefunden würden. 

 

Es wurde verdeutlicht, dass moderne gestalterische Elemente, wie Glasfassaden, Barrieren für sehbeeinträchtigte Menschen sein können. Die damit verbundenen Spiegelungen machen es unmöglich, Eingänge zu finden. Generell fehlen in Dortmund Orientierungshilfen, die blinde Menschen Eingangstüren finden lassen. 

 

Die Idee kam auf, eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Dortmund sollte vorbildhaft barrierefrei gestaltet werden. Es ist wichtig, bei der Planung der Details Menschen mit Behinderung zu beteiligen und ihnen die Endkontrolle der Planungen zu überlassen, da sonst erfahrungsgemäß die eine oder andere notwendige Einzelheit bei der Ausführung verloren geht. 

 



[1] Als neutrale Schreibweise wurde die weibliche gewählt.
